
 
 

  Art. 20 Abs. 2 Satz 2 GG 

 

 

 

 

 

 

Demokratieprinzip:  

„Alle Staatsgewalt geht vom Volk aus“.  

(Art. 20 Abs. 2 Satz 1 GG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sie (die Staatsgewalt)wird vom Volk         Sie wird vom Volk   Sie wird vom Volk  

durch besondere Organe           in Wahlen      in Abstimmungen  

der Gesetzgebung,    (personalunmittelbar)  (sachunmittelbar) 

der vollziehenden Gewalt    (personaldirekt)   (sachdirekt) 

und der Rechtsprechung  

ausgeübt.     ausgeübt.   ausgeübt. 

 

 

 Mittelbare Demokratie     Unmittelbare Demokratie  
 (indirekte Demokratie)     (direkte Demokratie) 

 
 

  Initiative      Referendum 
 

Die Abstimmungsvorlage stammt     Die Abstimmungsvorlage stammt  

„aus der Mitte des Volkes/der Bürgerschaft“   „aus einem Repräsentationsorgan“. 

       - Bundesregierung, Bundestag, Bundesrat 

       - Landesregierung, Landtag 

       - Stadtverwaltung, Stadt-, Gemeinderat 

 

Instrumente der (sach-) unmittelbaren Demokratie (Initiativen und Referenden) kann es 

auf allen Ebenen des Staates geben: Bund, Länder und Gemeinden. 
 Initiative Referendum 

Bund (nicht geregelt) Volksgesetzgebungsverfahren mit 

Volksbegehren und Volksentscheid 

Obligatorisches /fakultatives 

Referendum 

Land Volksgesetzgebungsverfahren mit 

Volksbegehren und Volksentscheid 

Obligatorisches/fakultatives 

Referendum 

Gemeinde/Stadt/Kreis Bürgerbegehren und 

Bürgerentscheid 

Ratsbegehren und Ratsreferendum 

(in GO fälschlich als 

Bürgerentscheid bezeichnet ) 

 

Quelle: Neumann, Sachunmittelbare Demokratie, 2009, S. 168 ff., S. 855.  


